
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/6/28 10ObS174/88,
10ObS142/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1988

Norm

ASVG §255 Abs1 Bb

Rechtssatz

Bei der Tätigkeit des Korrektors handelt es sich um einen Spezialbereich des Lehrberufes Setzer. Voraussetzung für die

Tätigkeit als Korrektor ist der Abschluß des Lehrberufes Setzer.

Entscheidungstexte

10 ObS 174/88

Entscheidungstext OGH 28.06.1988 10 ObS 174/88

Veröff: SSV-NF 2/72

10 ObS 142/94

Entscheidungstext OGH 20.09.1994 10 ObS 142/94

nur: Bei der Tätigkeit des Korrektors handelt es sich um einen Spezialbereich des Lehrberufes Setzer. (T1)
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